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Au!9rund.der.§_§ 19 Abs-] und 21 der Thüringer Kommunalordnung fThürKO vom
!6.08i993.fGVBL 8-501) in der Fa3sun9 des 1 - Ändemngsgesetzes^om 08'.~Jun7^9057.'^OB';GT8°)9^„H^rl8LT.L .4desGe:etze;iibCT-d]e-s°u°rd"un9v-^90^G,BL8n929^nder,Fassung.derNeubekannfmachun9derTnur'nQ^'^^^^r60l ^m^3:06.1994jGyBL 5j53j und cter Vor3chnftenl;d;r"ThÜrin£S"G^g^^^n^9^?^^o^m-28^^9öhotderstad+ratde^ad+Raste'^h^^am 12. Juni 1997 folgende Stellpiafzsatzung beschlösse^'" ""'"' '""""'"<"ü "'wl •"

§ 1
Definition

f1) s£^^^?r^^'^^m Absfe"en von KrGmahrzeu9en außerhalb der öfrent-.
(2j Unter Garagen versteht man ganz oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen

0
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§2
Gestaifung der Stei'i'piätze

n) ^!!'platze/ind !oanzu!eaen] daß siejederzeff ohne Befahren anderer Steliplätze mit

/2.) Sfeilplafze müssen entsprechend den zu e^vartenden Belastungen ;Art undfhrer^Benutzung) befestigt und sollen durch geeignete Hecken'oder Sträuche7e^a^
grünt werden, soweit es die örtlichen Verhältnisse und die Art der Stellplätze zuiasse^

(3J Sorem^sechs oder mehr Pkw-SfeilpJärze oder sonstige Sfeflplätze mit einer Ge-
samtfiäche von mehr als 150 qm oberirdisch unmittelbar neben- oder'vo'-einond-r
angelegt werden, ist Je onger-ongene 150 qm ein hochsiämmiger Loubbaum zur'Be-Schaffung der 3fe!lpSäfze anzupflanzen sowie dessen Wuchs un'd Bestand'zu'sl'c'he^.Im Kronenbereich der ausgewachsenen Bäume dürfen die Fiächen'nicht'wa^em^durchlässig (z. 3. n.it Asphalt) versiegelt oder befestigt '.verden.-Außerdem"^Ü-fenBaumscheiben im Umkreis von mindestens zwei Metern'um die 3äu,-n^weder Üai^
re^noch^beparkt werden es sei denn, durch bauliche Maßnahmen (z. B. Gitterrosteoder^Lochsteine mit enf.prechender Unterbau) werden eine Verfesfigungdes'Bode^und Beschädigung der Baumwurzeln sowie der Bäume durch FahrzeJgei^eihind^1

Dfese.platof"chf gilt nicht für sfe"Dlätze- die auf Bauwerken 'z. B. Parkdeck) angelegt
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§3
Größe der Steiiplätze

i'l) Einschiießlich der Fiächen für Zufahrten sind foigende Piatzgrößen je Fahrzeug anzuset-
zen, soweit nicht im Einzelfall geringere Größen ausreichen:

für 1 Personenkraftwagen oder

1 Lastkraftv/agen bis 2,5 t Gesamtgewicht oder
1 Omnibus mit höchstens 1 0 Sitzplätzen oder
1 Anhänger bis 2,5 t Gesamtgev/icht Je 25 qm

p
o

für 1 Lastkraftwagen von mehr a!s 2,5 t bis zu 10t Gesamtgev./Fcht oder
1 Omnibus mit mehr als 10 Sitzplätze oder

1 Anhänger von 2,5 bis 10 t Gesamtgewicht Je 50 qm

für 1 Lastkraftwagen mit mehr a!s I 0 t Gesan-itgevvicht oder
1 Anhänger über 10 t Gesamtgewicht je 100 qm

für 1 Lastzug mit einem Zugfahrzeug von mehr als 10 t Gesamtge\vicht oder
1 Sattelkraftfahrzeug oder

1 Gelenkomnibus Je! 50 am

(2) Zufahrten von öffentlichen Straßen zu Stellplätzen und Garagen dürfen nicht breiter
als 6,00 m sein.

§4
Zahl der Stellplätze und Garagen

(1) Die Zahl der auf dem ßaugrundsiück anzuiegenden Stellplätze und Garagen wird an-
hand der Anlage zu dieser Satzung errechnet. Sich hierbei ergebende Dezimalzahien
werden bis zu einer Größe von 0,49 auf die nächste vo'le Zahl abgerundet, ab 0,5 auf
die nächste volle Zahl aufgerundet.

Abv/eichung&n vom ermittelten Stellpiaizbedarf können bei im Einzelfall resigesteil
ten Mehr- oder Minderbedaif zugelassen oder gefordert werden. Festsetzungen einer
Satzung gem. § 49 Abs. 4 Satz 2ThürBO bleiben hiervon unberührt..>

i'2) Für bauliche und sonstige Anlag&n, deren Nufzungsart in der Anlage nicht erfaßt ist,
richtet sich die Zahl der notv./endigen Stellplätze, Garagen und A.bstellpiätze nach
dem konkreten Bedarf im Einzelfall. Die Richtvverie der Anlage für vergleichbare Mut-
zungen sind hierbei sinngemäß zu berücksichtigen.

(3) Für Anlagen mit erheblichem An- oder Ausiieferungsverkehr sind für Lastkraftwagen
über 2,5 t in ausreichender Zahl Stellplätze anzuiegen.

t4) Für Anlagen mit regeimäßigem Besucherverkehr durch Autobusse müssen Ste!lp!ätze
für Auiobusse hergesreiit werden.
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(5) Werden Schulaulen, Spiel- oder Sporthallen oder sonstige große Räume neben ihrer
Hauptnufzung regelmäßfg für kulturelle oder sonstige Veranstaltungen genutzt, richtet
sich die Zahl der notwendigen Sfellpiätze und Abstellplätze nach den Richiwerten für
entsprechende Versammlungsstätfen.

(6) Werden für mehrere bauliche oder sonstige Anlagen mit unterschiedlichen Geschäfts-
oder Hauptbefriebszeiten gemeinsame Stellplätze und Abstellplätze geschaffen, so
bemißt sich die Zahl der erforderlichen Stellplätze und Abstellplätze nach dem höch-

sten gleichzeitigen Bedarf.

f7) Bei Änderungen bestehender baulicher und sonstiger Anlagen oder ihrer Nutzung sind
Stellplätze und Garagen in solcher Zahl, Größe und Beschaffenheit herzustellen, daß
sie die infolge der Änderung zusätzlich zu erwartenden Fahrzeuge aufnehmen kön-
nen. Bei sonstigen Änderungen dagegen sind neue Stellplätze und Garagen nur im
Umfange des durch die Änderung verursachten zusätzlichen Sfellpiatzbedarfes anzu-
legen.

§5
Verpflichteter, Garagen, Hersteilungszeitpunkf

(I) Die Pflicht zur Herstellung der notwendigen Plätze h.af der Bauherr.

0
Q

(2) Die Herstellung von Stellplätzen anstelle von Garagen oder von Garagen'anstelle vo!-i
Stellplätzen kann unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 ThürBO verlangt werden.

[3] Notwendige Sieliplätze und Garagen müssen hergestellt und betriebsbereit sein, vv'enn
die Anlage, zu der sie gehören, benutzbar ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann im Ein-

vernehmen mit der Stadt abweichend von Satz 1 eine befristete Ausnahme im Einze!fall

gewähren. Voraussetzung ist, daß nicht alle Stellplätze sofort nach Fertigstellung der bau-
lichen Anlage benötigt werden. Die Ausnahme soll sich nicht auf mehr als die Hälfte der
notwendigen Stellplätze beziehen.

§ 6
Erfüllung der Stellpiatzpfiicht

Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen und Garagen soll grundsätzlich durch
Herstellung auf dem Baugrundstück erfülit werden, in Ausnahmefäiien durch:
1.Herstellung auf einem geeignefen Grundstück in zumutbarer Entfernung (S 71.
2.Zahlung ein&s Geldbetrages an die Srad4 Rasfenberg (§ 3),
3.Beteiligung an einer pianungsrechtiich festgesetzten Gemeinschaftsanlage i§ 9).
Die Zulässigkeit de.-jev'/e'iigen Form der Erfül'ung der .S{e!!p!atzpflichf besfin-imf sich nach §
49ThürBO.
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Hesfellung von Stei'plätzen

(1) Notv/endige Steilplätze und Garagen sind grundsäTzlich aLif dem Baugrundstück zu
errichten.

(2J Sollen sie ausnahmsweise auf einem geeigneten Grundstück in zumutbarer Entfernung
vom Baugmndstück hergest&ilt vverden, sind sie öffentlich- rechtlich durch Bau'ast
gem. § 80 ThürßO zu sichern, sofern die Flächen nicht bereits planungsrechtlich als
Gemeinschaft^anlage ausgewiesen sind. Auf die vom Ba'j-grundstück entfernt iie-
genden Stellplätze und Garagen ist durch Schilder hinzuweisen.

Zahlung eines Geldbetrages

(1) ist die Herstellung der Stellplätze oder Garagen aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen weder auf dem Baugrundstück noch auf einem anderen Grundstück (S 7
Abs. 2) möglich, so kann die Stellplätze durch Zahlung eines Geldbetrages an die
Stadt Rastenberg erfüHf werden.

j2) Die Höhe des in. Abs. 1 erwähnten Geldbetrages ist nach § 2 Abs.
besonderen Satzung festgesetzt.

(3) § 10 bleibt unberührt.

ThürKAG in einer

0
0

Beteiiigung an einer Gemeinschaftsanlage

(1) Sind in einem Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr.22 BauGB Flächen für Stellplätze oder

Garagen als Gemeinschaftsanlage festgesetzt, richtei sich die Verpflichtung zur Her-
steilung, Unterhaltung und Ver\valtung dieser Anlagen nach §11 ThürBO.

(2) Der Bauherr hat bei der Stadt Rcstenberg eine Sicherheit in Höhe des auf ihn entfai-
ienden Anteiis an den Herstellungskosten der Geme'nschaftsanlage bis zu deren Fer-
tigsTellung zu hinterlegen.

§ 10
Befreiung von der Stel!p!atzpflicht

Kann die Stellplaizpflichf aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht erfülit werden,
so kann die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Rastenberg auf schriftli-

chen und zu begründenden Antrag des Bauherrn Abv/eichungen gem. 5 58 ThürBO zulas-
sen, wenn
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1. Gründe des Wohles der Allgemeinheit die Abweichung erfordern oder

2. die Durchführung der Sfellpiafzpflicht im Einzelfall zu einer offenbar nicht beab-
sichfigfen Härte führen würde und die Abv/eichung unter Berücksichtigung des
Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der nachbarlichen inter-
essen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist fz. B. Doppelnutzung).

0
n

Zusfändigkeif und Mitwirkung

Die Anzahl der erforderlichen Sfelipiätze und Garagen wird für jedes Bauvorhaben im Ein-
vernehmen mit der Stadt Rasfenberg von der Bauaufslchfsbehörde Im Rahmen des Bau-
genehmigungsverrahrens festgesetzt.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmiffet

0
0

(1) Die Vorschriften über Ordnungswidrigkeiten nach den Vorschriften der ThürBO (§.
81), der ThürGarVO (§ 22) und des Gesetzes über Ordnungjwidrigkeifen r'indsn Anvven-'
dung.

(2) Für die zwangsweise Durchsetzung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Ven'val-
tungsverfügungen gelten die Vorschriften des Thüringer Verv.'alfungszusfeilungs- und
Vollstreckungsgesetzes (ThürVwZVG vom 07.08.199i -GVBI. 5. 285, 314) in der jeweils güi-
figen Fassung.

§ ^3
inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Rai

f
enberg, den 14.10.1997

V (^ g ef!
Bü/g'err(ieister
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Anlage zurStellplatzsatzung der Stadt Rasfenberg

Lfd.- Nr.

1.0 VVöhnaebäude

Zahl der Stpl. gem. § 3
Abs. 1 der Satzung

1.1 Einramiiienhäuser 2Stpl.

0
0

0
0

1 ^Mehrfamilienhäuser und sonstige
Gebäude mit Wohnungen

1.3 Gebäude mit Altenwohnungen

1.4 Wochenend- und Ferienhäuser

l .5 Kinder- und Jugendwohnheime

1.6 Studentenwohnheime

].7 Schv/esternwohnheime

1.8 Arbeitnehmen-vohnheime

1,5 Stpl.Je Wohnung

0,2 Stpl.Je Wohnung

1 Stpl.je Wohnung

1 Stpl.Je 15 Betten
jedoch mindestens 2 Sfpl.

1 Stpl. je 3 Betten

1 Stpl. je 4 Betten,
jedoch mind. 3 Stpl.

} Stpl.je 3 Betten,
Jedoch mind. 3 Stpl.

2.0 ^Is.bjäu.ds mit Büj-o-, Ve.'^'^aitLiüas^urLcLPraxisräume^

2.1 Büro-und Ver\valfungsräum.e
allgemein

2.2 Räume mit erheblichen Besucher-

verkehr (Schalter-, Abfertigungs-
oder Beratungsräume, Arztpraxen
und dergl.

!3.0 Verkaufsstätfeq

Stpl. je 35 qm Nutzfläche

1 Stpl. je 25 qm Nutzfläche jedoch

mind. 3 Stpl.

3.1 Laden, Geschäftshäuser 1 Stpl. Je 35 qm Verkaufs-

nutzfläche jedoch mind. 2 Stpl.
Je Laden
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3.2 Geschäftshäuser mit geringem
Besucherverkehr 1 Stpl. je 50 qm Verkaufs-

fläche

3.3 Verbrauchermärkte 1 Stpl.je 15 qm Verkaufs-
nutzfläche

4.0 Versammlunasstqften i'außerSportsTcitten!. Kirchen

o
0

0
0

4.1 Versammlungsstäften von überört
licher Bedeutung fz. B. Theater, Konzert-
häuser, Mehrz\veckhallen)

4.2 Sonstige Versammlungsstätten
[z. B. Lichtspieltheater, Schulaulen
Vortragssäle)

4.3 Gemeindekirchen

4.4 Kirchen von überörtlicher

Bedeutung

5.0 Sportstätten

5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze
Z.B. Trainingsplätze

1 Stpl. je 5 Sitzplätze

1 Stpt. je .3 Sitzplätze

] Stpl. Je 25 Sitzplätze

1 Stpl.je 15Sitzp!ätze

1 Stpl. Je 250 qm Sportfläche

5.2 Sportplätze mit Sportstadien

5.3 Turn- und Sporthallen
ohne Besucherplätze

5.4 Turn- und Sporthallen
mit Besucherplatzen und
Fitneßcenter

5.5 Freibäder und Freiluftbäder

1 Stpl. Je 250 m2 Sporffläche
mit Besucherpläfzen zusätzlich
Stpl.Je 13 Besucherplätze

1 3tpl.je 50 m2 Hallenfläche

1 Stpl.je 50 m2 Hallenfläche,
zusätzlich 1 Stpl.je 13
Besucherpläize

1 Stpl.je 250 m2
Grundsfücksfläche
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5.6 Hallenbäder ohne Besucherpläfze I Sfpl. Je 8 Kleiderablagen

0
0

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen

5.8 Tennispiätze ohne Besucherplätze

5.9 Tennispläitze mit Besucherplätzen

5.10 Minigolfplätze

5.11 Kegel-und Bowlingbahnen

5,12 Bootshäuser u. Bootsliegeplätze

1 Stpl.Je 8 Kleiderablagen
zusätzlich 1 Stpl, je
13 Besucherpläfze

2Sfpl.jeSpie'feld

2 Stpl. Je Spielfeld,
zusätzl. 1 Stpl. je
13 Besucherplätze

6 Stp!. je Minigolfanlage

4 Stpl. je Bahn

l Stpl.je 4 Boote

0
0

6.0 S_a^islaiie-rL.LuicLßsii£fhsraijn.ashs.tü£h£

6.1 Gaststätten von örtlicher
Bedeutung

6.2 Gaststätten von überörtlicher

Bedeutung, Diskotheken

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime,

u.a. Beherbergungsbetriebe

6.4 Jugendherbergen

7.0 Krankenanstalten

1 Stpl.je 10 Sitzplätze

1 Stpl. je 6 Sitzplätze

1 Stpl. je 4 Betten, für zuge-
hörigen Restaurantbetrieb
Zuschlag nach Nr. 6.1 oder 6.2

1 Stpl.j'e 10 Betten

7.1 Universitätskliniken

7.2 Krankenanstalten von überörtlicher

Bedeutung (z.B. Schwerpunktkranken-
häuserj, Privatkunden

1 Stpl.Je 3 Betten

1 Stpi.je 4 Betten
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7.3 Krankenanstalten von örtlicher

Bedeutung

7.4 Sanatorien, Kuranstalten, An-

stalten für langfristig Kranke

7.5 Altenpflegeheime

1 Sfpl. je 5 Betten

1, Stpl.je 3 Betten

1 Stpl.je 8 Betten

0
0

0
o

8.0 Schulen, Einrichtungen und Juaendförderunq

8.1 Grundschulen

8.2 Sonstige allgemeinbildende
Schulen, Berufsschulen

8.3 Sonderschulen für Behinderte

8.4 Fachhochschulen, Hochschulen

8.5 Kindergärten, Kindertagesstätten
und dergleichen

8.6 Jugendfreizeitheime u. dg).

9.0 Gewerbliche Anlaasn

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe

9.2 Lagerräume, Lagerplätze, Äus-
stellungs- und Verkaufsplätze

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten

9.4 Tankstellen mit Pflegeplätzen

9.5 Autom. Kraftfahrzeugwasch-
straßen

1 Sfpl.je 30 Schüler

1 Stpl. Je 25 Schüler, zusätzlich
1 Sfpl. je 8 Schüler über i 8 Jahre

] Stpl.je 15 Schüler

1 Stpl. ]e 3 Studierende

1 Stpl. Je 25 Kinder, jedoch
mind. 2 Stpl-

1 Stp!.|e 15 Besucherplätze

1 Sfpl. je 60 qm Nutzfläche oder
je 2 Beschäftigte

1 Stpl. je 90 qm Nutzfläche oder
j'e 2 Beschäftigte

6 Stpl. je Wartungs- oder
Reparaturstand

lOStpl.j'ePflegeplatz

5 Sfpl. je Waschanicge

oei;e o
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9.6 Kraftfahrzeugwaschpläfze zur
Selbstbedienung

9.7 Spiel- und Automatenhal!en

10.0 Verschiedenes

10.1 Kleingarfenanfagen

10.2Friedhofe

0
0
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3S?pi.j'eWaschplatz

1 Stpl. Je 8 qm Nutzfläche

1 Sfpl. je 3 Kleingärten

1 Stpl, je 2000 qm Grundstücks-
fläche, jedoch mindestens 10
Stpl


